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Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Silcherschule“ nach § 13a BauGB, Ortsteil 
Endersbach  

Zwischenabwägung der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange: 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben der Planung zugestimmt bzw. keine Stellungnahme abgegeben: 

- Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 21 
- Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 
- Verband Region Stuttgart 
- Planungsverband Unteres Remstal 
- Zweckverband Landeswasserversorgung 
- NOW Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg 
- Stadtwerke Weinstadt, Wasserverband Endersbach-Rommelshausen 
- Herr Romberg, ehrenamtlicher Denkmalpfleger  
- Polizeipräsidium Aalen 
- Verkehrs und Tarifverbund Stuttgart GmbH 
- Fischle Regionalverkehr Stuttgart GmbH & Co. KG   
- OVR Omnibusverkehr Ruoff  
- Dannenmann GmbH & Co. KG 
- TransnetBW GmbH 
- Netze BW  
- Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
- Vodafone BW GmbH 
- Deutsche Telekom Technik GmbH 
- amprion GmbH 
- Deutsche Telekom AG 
- Süwag Netzservice GmbH 
- Naturschutzbund Deutschland LV 
- Landesnaturschutzverband 
- Gemeinde Kernen i.R. 
- Gemeinde Korb 

- Gemeinde Remshalden 

- Gemeinde Aichwald 

- Stadt Waiblingen 

- Gemeinde Baltmannsweiler 

- Gemeinde Winterbach 

Zwischenabwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit: 
Es sind keine Stellungnahmen von der Öffentlichkeit eingegangen. 
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Nr. Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Nach Satzungsbeschluss werden die Planunterlagen in digitalisierter 
Form an das genannte Postfach gesendet. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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1. 
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2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten geotechnischen Hinweise wurden in den Textteil des 
Bebauungsplans unter 3.3 Hinweise aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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2. 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 



Bebauungsplanentwurf Silcherschule, Ortsteil Endersbach, 01.08.2022 
Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 7 

3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Nach Satzungsbeschluss werden die Planunterlagen in digitalisierter 
Form an das genannte Postfach gesendet. 
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4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amt für Schulen, Bildung und Kultur 
 
Kenntnisnahme. 
 
Amt für Umweltschutz 
 
Kenntnisnahme. Die Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung wurden zwischenzeitlich im Gutachten des Büros Pustal 
ergänzt. Das Vorkommen xylobionter Käfern konnte ausgeschlossen 
werden. Das Gutachten wird als Anlage 1 der Begründung mit dem 
Entwurf des Bebauungsplans ausgelegt.  
Eine ergänzende Stellungnahme vom Amt für Umweltschutz erfolgte am 
06.05.2022 (siehe Seite 11). 
  
 



Bebauungsplanentwurf Silcherschule, Ortsteil Endersbach, 01.08.2022 
Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 9 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kenntnisnahme. 
Die genannten Vermeidungsmaßnahmen V1 und V3 wurden im Textteil 
unter Punkt 3.3 Hinweise aufgenommen. Ein Festsetzen der genannten 
Maßnahmen im Textteil des Bebauungsplanes ist mit Blick auf den 
Bestimmtheitsgrundsatz nicht möglich. Die genannten Maßnahmen V1 
und V3 betreffen künftige Baumaßnahmen die aktuell nicht absehbar 
sind. 
Die Vermeidungsmaßnahme V3 muss nicht festgesetzt werden, da die 
zulässigen Rodungszeiten sich bereits aus der gesetzlichen Regelung in 
§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ergeben. Diese Regelung ist für alle 
Bauherren verbindlich. 
Die genannte CEF-Maßnahme für den Ersatz von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten für Vögel wurde auf drei Nistkästen festgelegt (dies 
entspricht der tatsächlichen Anzahl von Nistkästen im Plangebiet) und 
soll im Herbst/Winter 2022 umgesetzt werden. 
Die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen für die Artengruppe 
Fledermäuse wurden bereits durchgeführt. Die Dokumentation der 
ökologischen Baubegleitung ist als „Ergänzung zur 
artenschutzrechtlichen Prüfung“ der Begründung als Anlage 2 beigefügt. 
 
Kenntnisnahme.  
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme.  
 
Die Pflanzliste wurde dem Vorkommensgebiet Standort Naturraum 123 
„Neckarbecken“ und der Nutzung als Gemeinbedarfsfläche mit der 

Zweckbestimmung „Bildung, Betreuung und Sport“ entsprechend 
angepasst.  
 
Das Gebäude „Dorfscheune“ soll auch für außerschulische Zwecke 
genutzt werden, jedoch müssen diese Nutzungen im Kontext zur 
festgesetzten Zweckbestimmung „Bildung, Betreuung und Sport“ stehen 
(Siehe Begründung Kap. 5). Geräuschintensive außerschulische 
Nutzungen die in den Nachtzeitraum fallen, laufen nicht unter 
„Normalbetrieb“ und sind nicht mit der Zweckbestimmung „Bildung, 
Betreuung und Sport“ abgedeckt. 
 
Kenntnisnahme (Grundwasserschutz). 
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4. 

 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
Es handelt sich hierbei um ein Verfahren nach § 13a BauGB, also um 
einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. Die geplanten 
Baumaßnahmen stellen eine Nachverdichtung auf einem bereits 
bebauten Grundstück dar. Das Plangebiet ist umgeben von relativ 
dichter, teilweise kleinteiliger Wohnbebauung. Eine Aufstockung der 
bestehenden Gebäude ist auf Grund der veralteten Bausubstanz und 
des Nachbarschutzes nicht möglich. Eine bauliche Erweiterung auf 
umliegende Grundstücke ist infolge der innerstädtischen Lage und der 
Eigentumsverhältnisse nicht umsetzbar. Ein Erdmassenausgleich im 
Planungsgebiet ist angesichts der beengten Verhältnisse und fehlender 
Geländemodellierungen nicht möglich. 
An dem vorhandenen Straßenniveau werden keine Änderungen 
vorgenommen. Anfallendes Aushubmaterial kann also auch nicht für den 
Straßenbau herangezogen werden. Ein Einbringen des Aushubes vor 
Ort ist folglich nicht möglich.  
Ein detailliertes Abfallverwertungskonzept mit vorgesehenen 
Entsorgungswegen wird im Rahmen der Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung geprüft. Der nicht verwendbare anfallende Aushub 
wird ordnungsgemäß entsorgt. 
 
Kenntnisnahme (Altlasten und Schadensfälle). 
 
 
Kenntnisnahme (Abwasserbeseitigung). 
 
 
Kenntnisnahme (Gewässerbewirtschaftung). 
 
 
Kenntnisnahme (Hochwasserschutz und Wasserbau). 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Die Sammelstelle an der Schulstraße bleibt erhalten.  
Durch die Erweiterungsmaßnahmen wird eine neue Sammelstelle im 
südlichen Bereich des Grundstücks benötigt bzw. hergestellt. Von dort 
werden die Müllbehälter für die Leerung vom Hausmeister an das untere 
Ende der Sackgasse an der Schafgasse transportiert und so abgestellt, 
dass der Gehweg weiterhin frei bleibt und die Sackgasse weiterhin 
befahrbar ist. Nach der Leerung werden die Behälter wieder 
zurückgestellt. 
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6. 
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7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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16. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Die weiteren Versorgungsträger wurden beteiligt. 
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17. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Die Richtfunktrassen, deren Fresnelzone in einem vertikalen Korridor 
zwischen 303 m und 353 m über Grund verläuft, ist aufgrund der im 
Bebauungsplan festgesetzten Gebäudehöhen von maximal 13 m im 
Bereich der Richtfunktrassen nicht von der Planung betroffen. Eine 
Beeinträchtigung der Richtfunktrasse ist somit nicht gegeben.  
Ein entsprechender Hinweis wurde unter 3.3 Hinweise in den Textteil 
aufgenommen. 
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17.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des Verlaufs der Fresnelzone in einer Höhe von 303 m bis 353 
m über Grund ist diese von der Bauabwicklung nicht betroffen.  
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17. 
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18. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Geplant ist die Errichtung einer Arealerschließung durch die Stadtwerke 
Weinstadt und somit eine Versorgung der städtischen Gebäude über 
Fernwärme mit einem Primärenergiefaktor von 0,39. Folgende Gebäude 
werden zukünftig an die Arealversorgung bzw. das Fernwärmenetz der 
Stadtwerke angeschlossen: Bestandsgebäude Silcherschule, 
Kindergarten Schulstraße, Turnhalle Silcherschule, Neubau 
Gartenschule und Neubau Dorfscheune. Des Weiteren erhalten die 
Neubaugebäude PV-Anlagen auf den Dachflächen. Zudem werden die 
Dachflächen der Turnhalle Silcherschule mit PV-Anlagen belegt. Gem. 
Gemeinderatsbeschluss vom 29.04.2021 (BU061/2021) wird für die neu 
zu errichtenden Gebäude gem. Vorgaben des BEG das Effizienzhaus 55 
nachgewiesen. Zusätzlich werden ein Blower-Door-Test und eine 
detaillierte Wärmebrückenberechnung durch einen 
Energieeffizienzexperten durchgeführt.  
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19. 

 

Eine mögliche Erhaltung der Bestandsbäume wurde bereits im Vorfeld 
der Planung geprüft. Auf Grund der beengten Grundstückzuschnitts, der 
bereits vorherrschenden Erschließungsleitungen, der geplanten 
Arealerschließung und der notwendigen Baugrubenausbildung sowie 
Baustelleneinrichtung und Andienung der Baustelle ist ein Großteil des 
Baumbestandes im Plangebiet nicht zu erhalten. Dementsprechend 
wurde bei der Planung der Freianlagen eine entsprechende Anzahl an 
Neupflanzungen eingeplant, unter Berücksichtigung der 
Leitungstrassenführung. Gem. aktueller Planung sind 10 
Baumpflanzungen festgesetzt. Die Pflanzliste wurde inzwischen 
angepasst gemäß Vorkommensgebiet Standort Naturraum 123 
„Neckarbecken“. Auch eine Liste von Klimabäumen wurde in den 
Textteil aufgenommen.  
 
Das Büro Pustal hat die artenschutzrechtlichen Untersuchungen vertieft 
und die Anzahl der zu ersetzenden Nistkästen auf drei festgelegt, da 
dies der tatsächlichen Anzahl vorhandener Nistkästen im 
Planungsgebiet entspricht. Diese CEF-Maßnahme soll im Herbst/Winter 
2022 umgesetzt werden. Ein Vorkommen von anspruchsvollen 
Vogelarten mit hervorgehobener artschutzrechtlicher Relevanz konnte 
ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse können dem Gutachten des 
Büro Pustal entnommen werden, welches als Anlage 1 der Begründung 
zum Bebauungsplanentwurf beigefügt ist. 
In die Hinweise des Textteils wurde aufgenommen, dass entfallende 
Nistkästen zukünftig 1:1 zu ersetzen sind. 
 
Kenntnisnahme. Eine verbindliche Regelung zur Nistkastenkontrolle und 
Reinigung wird von der Stadtverwaltung Weinstadt übernommen. 
 
 
 
Das Büro Pustal hat die artenschutzrechtlichen Untersuchungen vertieft 
und das Gelände der Silcherschule hinsichtlich Fledermäuse 
weitergehend untersucht. Es konnte zwar kein Vorkommen von 
Fledermäusen nachgewiesen werden, dennoch wurde als CEF-
Maßnahme das Aufhängen von Fledermauskästen benannt. Diese CEF-
Maßnahme wurde bereits umgesetzt. Die Dokumentation der 
ökologischen Baubegleitung ist als „Ergänzung zur 
artenschutzrechtlichen Prüfung“ der Begründung als Anlage 2 beigefügt. 
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19. 

 

Die vertiefende Untersuchung wurde durchgeführt. Das Vorkommen 
xylobionter Käfer konnte ausgeschlossen werden. 
Die Ergebnisse können dem Gutachten des Büro Pustal entnommen 
werden, welches als Anlage 1 der Begründung zum 
Bebauungsplanentwurf beigefügt ist. 
 
Kenntnisnahme.  
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20. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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23. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der Einsatz von Rigolen bzw. Zisternen wurde von dem Fachbüro 
Wehrstein Geotechnik (Anlage 5 der Begründung) überprüft, mit dem 
Fazit, dass eine Versickerung von Oberflächenwasser aufgrund der 
geologischen Rahmenbedingungen und der Platzverhältnisse (beengter 
Grundstückszuschnitt) für nicht erfolgreich anwendbar gehalten wird. Die 
wenigen noch zur Verfügung stehenden Flächen sind entweder von der 
Arealerschließung oder notwendigen Nachpflanzungen belegt, wodurch 
eine Verortung und eine nutzbare Größe einer Rigole bzw. Zisterne nicht 
wirtschaftlich und sinnhaft nutzbar umzusetzen wäre. 
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Keine Stellungnahmen eingegangen. 


